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Informationen aus dem Junkerhof 
Gemeinderatsbeschlüsse allgemein 

 
 
 
Ratssitzung vom 1. September 2020 
 
 
 
Gemeinderatswahlen, Richterwahlen, Gemeinderatswahlen 2020, 
Listenhinterlegung 

Gestützt auf das kantonale Gesetz über die Politischen Rechte und die Weisungen 
des Kantons wurden für die Gemeinderatswahlen 2020 bis am Montag, 31. August 
2020, 12.00 Uhr, bei der Gemeindeverwaltung Naters die nachstehenden Wahllisten 
hinterlegt: 
 
Gemeinderatswahlen 

Der Gemeinderat öffnet die verschlossenen Kuverts der Listenhinterlegung für die 
Gemeinderatswahlen. Fristgerecht haben die nachstehenden Parteien Listen 
hinterlegt: 
 
Liste 1, SVP Naters-Blatten-Birgisch-Mund 

1. Ruppen Franz, bisher 
2. Salzmann Pascal, bisher 
3. Aquilino Andreas, neu 
4. Fux Sandro, neu 
5. Imstepf André, neu 
6. In-Albon Cornelia, neu 
7. Sprung Mathias, neu 
 
Liste 2, CSP Naters 

1. Wellig-Schwery Diego, bisher 
2. Steiner Dorothee, neu 
3. Schnydrig-Zenklusen Simon, neu 
4. Seiler-Brunner Roger, neu 
5. Theler Elia, neu 
 
Liste 3, Grünliberale (GLP) 

1. Ambort Roger, neu 
 
Liste 4, SP, Grüne und Unabhängige 

1. Imhof Bernhard, bisher 
2. Eyer Silvia, neu 
3. Ruppen Daniela, neu 
4. Künzle Marianne, neu 
5. Steimer Lukas, neu 
6. Imhof Jonas, neu 
 
Liste 5 CVP Naters 

1. Salzmann-Briand Charlotte, bisher 
2. Bodenmann Ivan, neu 
3. Prior Ulrich, neu 
4. Ruppen Felix, neu 
5. Schmid Roland, neu 
6. Welschen Rafael, neu 
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Richterwahlen 

Für die Gemeindewahlen 2020 des Gemeinderichters und des Vize-Gemeinderichters 
wurden die nachstehenden Listen hinterlegt: 
 
CVP Naters 

1. Salzmann René, Kastlan, bisher 
 
SVP Naters-Blatten-Birgisch-Mund 

1. Imhof-Imstepf Nicole, Vizerichterin, neu 
 
SP und Unabhängige 

1. Eyer German, Vizerichter, neu 
 
Für die Wahl des Gemeinderichters wurde nur eine Kandidatur hinterlegt. In diesem 
Fall sieht das Gesetz über die politischen Rechte vor, dass der Kandidat der CVP 
Naters, Salzmann René, ohne Urnengang in stiller Wahl gewählt ist. Die Wahl in das 
Vizerichteramt findet anlässlich der Gemeinderats- und Richterwahlen 2020 statt. 
 
Schulgeld, Kosten Unentgeltlichkeit Schuljahr 2019/2020 
Seit dem Schuljahr 2019/2020 ist die obligatorische Schulzeit bis auf ein paar 
Ausnahmen (z.B. Lager- oder WAH-Kosten, welche teilweise an die Eltern und 
Erziehungsberechtigten abgewälzt werden können) unentgeltlich.  
 
Im Schuljahr 2019/20 gestalten sich die Auslagen im Rahmen der Unentgeltlichkeit 
(Beträge gerundet) wie folgt: 
 
- Schulmaterialkosten Fr. 133'000,00 

- Ausserschulische Anlässe Fr. 2'400,00 

- Mobilität Fr. 28'000,00 

- Schneesporttage Fr. 16'000,00 

   

- Total Fr. 179'400,00 
 
Im Totalbetrag von Fr. 179'400,-- sind die Subventionen nicht enthalten. Der Kanton 
überweist pro Kalenderjahr pro Schüler den Betrag von 90 Franken. 
 
Aufgrund der Corona-Pandemie sind im Bereich der ausserschulischen Aktivitäten 
(Wandertage, Museumsbesuche, Projekte) und der Mobilität die Beträge tiefer 
ausgefallen als budgetiert.  
 
Im Bereich «Schulmaterialkosten» ist sämtliches Schulmaterial für die Schülerinnen 
und Schüler inklusive des Verbrauchsmaterials in allen Fächern enthalten, welches die 
Lehrpersonen nach Budgetvorgaben zu organisieren haben. Die Kosten der 
Schneesporttage sind mit Fr. 16'000,-- höher ausgefallen, weil die Gemeinde Naters 
die Elternbeiträge für die Schneesportschule und den Transport übernehmen muss. 
 
Während der Zeit vom 13. März bis 26. Juni wurden alle ausserschulischen Anlässe 
abgesagt und auch im Bereich TG wurde weniger Material verarbeitet als in 
Schuljahren in der normalen Lage. 
 
Die Kosten im Schuljahr 2020/21 werden voraussichtlich höher ausfallen. Es werden 
weiterhin steigende Schülerzahlen registriert. Zudem ist die Budgetierung der Kosten 
aufgrund der Corona-Situation sehr schwierig. Die Kosten der Unentgeltlichkeit 
werden im Voranschlag 2021 vorgesehen. Der Rat nimmt die Erläuterungen zu den 
Kosten der Unentgeltlichkeit im Schuljahr 2019/2020 zur Kenntnis. 
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Gesetze, Reglemente, Verträge, Vernehmlassungen, Feuerwehrreglement 
Die zuständige Ressortchefin, Gemeinderätin Salzmann-Briand Charlotte, hat in 
Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen der Feuerwehr Naters und dem SIBE der 
Gemeinde Naters das in Kraft stehende Feuerwehrreglement der Gemeinde Naters 
überarbeitet und dem Kanton zur Vorprüfung zugestellt. In der Zwischenzeit sind die 
Mitberichte des Rechtsdienstes für Sicherheit und Justiz und der Dienststelle für zivile 
Sicherheit und Militär eingetroffen. Die vorgeschlagenen Änderungen sind geringfügig 
und die Abänderungsvorschläge wurden in den Reglementsentwurf integriert. Das 
Feuerwehrreglement muss im Rahmen der seinerzeitigen Fusion der Gemeinden 
Birgisch, Mund und Naters von der Urversammlung genehmigt werden. Gemeinderätin 
Salzmann Briand-Charlotte erläutert den Entwurf des neuen Feuerwehrreglements 
und geht auf die vorgesehenen Änderungen ein. Der Rat genehmigt den 
Reglementsentwurf in erster Lesung. Das Reglement wird an der Urversammlung vom 
18. November 2020 beraten und zur Genehmigung empfohlen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naters, 1. September 2020 / BE 


